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Präambel  

Zur Entwicklung und Betreuung von neuen Studiengängen im Bereich der Gesundheits-, Heil- und Pflegeberufe 
und damit verbunden der Förderung und Verankerung von entsprechenden Lehr- und Forschungstä�gkeiten am 
Wissenscha�sstandort Gießen, gründen die Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU) mit ihrem Fachbereich Medi-
zin und die Technische Hochschule Mitelhessen (THM) mit ihrem Fachbereich Gesundheit gemäß § 53 HessHG 
das Zentrum für Gesundheits-, Heil- und Pflegeberufe. 

§ 1 Aufgaben  

(1) Das Zentrum hat folgende Aufgaben: 

1. Entwicklung neuer und Betreuung bestehender Studiengänge im Bereich Gesundheits-, Heil- und Pflegebe-
rufe unter besonderer Berücksich�gung der Digitalisierung im medizinischen Bereich. 

2. Entwicklung innova�ver, falls möglich dualer und digitaler Lehr- und Lernkonzepte. Diese sollte die Interpro-
fessionalität von Lehrveranstaltungen für Studierende der neuen Studiengänge und der Medizin beinhalten. 

3. Förderung der Forschung und Interdisziplinarität im Bereich Gesundheits-, Heil- und Pflegeberufe.  

4. Koordina�on der Praxisstellen. 

(2) Das Zentrum arbeitet interdisziplinär auf der Grundlage eines vom Direktorium beschlossenen Arbeitspro-
gramms. 

§ 2 Organisation  

Das Zentrum hat folgende Organe:  

1. Direktorium (§§ 4 und 5)  

2. Mitgliederversammlung 

§ 3 Mitgliedschaft  

(1) Mitglieder des Zentrums sind folgende Mitglieder und Angehörige der Justus-Liebig-Universität und der Tech-
nischen Hochschule Mitelhessen.  

1. Die Studiendekanin/der Studiendekan am Fachbereich Medizin der Justus-Liebig-Universität Gießen und die 
Studiendekanin/ der Studiendekan am Fachbereich Gesundheit der Technischen Hochschule Mitelhessen, 

2. je vier Professorinnen und Professoren der beteiligten Hochschulen, die von den jeweiligen Präsidien benannt 
werden. 

(2) Die Präsidien der Justus-Liebig-Universität und der Technischen Hochschule Mitelhessen können auf Vor-
schlag des Direktoriums einvernehmlich weitere Mitglieder benennen. Voraussetzung dafür ist, neben der zu er-
wartenden regelmäßigen Mitarbeit am Zentrum, dass sie diesem mit ihrer Tä�gkeit thema�sch verbunden sind.  

(3) Die Mitgliedscha� endet automa�sch mit dem Ausscheiden aus der Justus-Liebig-Universität Gießen oder der 
Technischen Hochschule Mitelhessen, sofern sie nicht von deren Präsidien verlängert wird. Die Präsidien können 
auf Vorschlag des Direktoriums einvernehmlich für einzelne Mitglieder deren Ausscheiden beschließen, insbe-
sondere wenn die thema�sche Verbundenheit mit dem Zentrum nicht mehr besteht oder keine Mitarbeit mehr 
statgefunden hat.  

§ 4 Bestellung des Direktoriums 

(1) Das Direktorium besteht aus der leitenden Direktorin bzw. dem leitenden Direktor und der stellvertretenden 
leitenden Direktorin bzw. dem stellvertretenden leitenden Direktor. 



Satzung des Zentrum für Gesundheits-, Heil- und Pflegeberufe 19.06.2024 2.31.11 Nr.1 
 

3 

(2) Beide Posi�onen werden aus den Reihen der Mitglieder des Zentrums auf der Mitgliederversammlung ge-
wählt, sie sollen wechselsei�g jeweils einer der beiden Hochschulen angehören. Für die erste Amtsperiode nach 
Gründung des Zentrums erfolgt die Besetzung im Wege der einvernehmlichen Bestellung durch die Präsidien, 

(3) Die Amtszeit der beiden Posi�onen beträgt jeweils drei Jahre. Wiederwahl ist möglich, bei der hinsichtlich der 
Zugehörigkeit zu den jeweiligen Hochschulen ein Wechsel in den Ämtern sta�inden soll. 

§ 5 Aufgaben des Direktoriums 

(1) Das Direktorium ist zuständig für alle Angelegenheiten des Zentrums, für die nicht eine andere Zuständigkeit 
durch Gesetz oder die Grundordnungen der Justus-Liebig-Universität Gießen oder der Technischen Hochschule 
Mitelhessen bes�mmt ist.  

(2) Das Direktorium gibt dem Zentrum für Gesundheits-, Heil- und Pflegeberufe eine Geschä�sordnung. 

(3) Insbesondere die folgenden Aufgaben obliegen dem Direktorium:  

1. Bestä�gung von Zentrums-Mitgliedern, 

2. Bei Bedarf Koordina�on notwendiger Lehraufgaben in enger Absprache mit den Studiendekanaten der Fach-
bereiche Medizin (JLU) und Gesundheit (THM) unter Berücksich�gung interprofessioneller Lehre, 

3. Koordina�on und Kommunika�on mit den Partnern der prak�schen Ausbildung, 

4. Verabschiedung des Haushaltsplans, 

5. Diskussion und Verabschiedung des jährlichen Berichts des Zentrums und Vorlage in der Mitgliederversamm-
lung und für beide Präsidien, 

6. Stellungnahme zu den Zielvereinbarungen zwischen dem Zentrum und den Präsidien der beiden Hochschulen, 

7. Organisa�on und Durchführung des Evalua�onsverfahrens in Absprache mit den Präsidien. 

§ 6 Aufgaben und Befugnisse der leitenden Direktorin/des leitenden Direktors  

(1) Das leitende Direktoriumsmitglied leitet das Zentrum und vertrit es nach außen.  

(2) Das leitende Direktoriumsmitglied beru� Sitzungen des Direktoriums ein und leitet sie. Es bereitet Beschlüsse 
des Direktoriums vor und sorgt für ihre Ausführung.  

(3) Das leitende Direktoriumsmitglied berichtet den Zentrumsmitgliedern regelmäßig über alle für das Zentrum 
bedeutsamen Angelegenheiten, insbesondere über Entscheidungen anderer Organe der beiden Hochschulen, die 
für das Zentrum von Bedeutung sind.  

(4) Jährlich einmal erstellt es einen Bericht über die Entwicklung des Zentrums und legt ihn der Mitgliederver-
sammlung und den Präsidien vor. 

§ 7 Aufgaben und Befugnisse der stellvertretenden Direktorin/des stellvertretenden Direk-
tors  

(1) Der stellvertretenden leitenden Direktorin bzw. dem stellvertretenden leitenden Direktor obliegt es, den Auf-
bau des Zentrums zu unterstützen und die verschiedenen Arbeitsprozesse am Zentrum kon�nuierlich zu koordi-
nieren und zu begleiten. 

(2) Die stellvertretende leitende Direktorin bzw. der stellvertretende leitende Direktor vertrit die leitende Direk-
torin bzw. den leitenden Direktor bei Abwesenheit.  

§ 8 Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitglieder und Angehörigen des Zentrums kommen mindestens einmal im Jahr zu einer Mitgliederver-
sammlung zusammen, um die Aufgabenplanung und die Arbeitsorganisa�on zu beraten. Insbesondere: 
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a. Die Entwicklung und Verabschiedung des gemeinsamen Studienangebots durch Etablierung von zeitlich 
befristeten Arbeitsgruppen zur inhaltlichen Ausgestaltung von Studiengängen, 

b. Die Wahl der Direktoriumsmitglieder 

(2) Die Einberufung und Leitung erfolgt durch die leitende Direktorin, bzw. den leitenden Direktor. 

(3) Die leitende Direktorin bzw. der leitende Direktor berichtet der Mitgliederversammlung über alle wesentli-
chen Aspekte der Tä�gkeiten des Zentrums. 

§ 9 Geschäftsführung 

Am Zentrum kann auf Vorschlag des Direktoriums durch die Präsidien die Stelle einer Geschä�sführerin bzw. eines 
Geschä�sführers eingerichtet werden, um nach Weisung des Direktoriums den Au�au des Zentrums zu unter-
stützen und die verschiedenen Arbeitsprozesse am Zentrum kon�nuierlich zu koordinieren und zu begleiten und 
das Direktorium zu unterstützen.  

§ 10 Finanzierung 

Die Finanzierung des Zentrums für Gesundheits-, Heil- und Pflegeberufe erfolgt durch Haushaltsmitel, die dem 
Zentrum häl�ig durch die beiden Präsidien zugewiesen werden, der anteiligen Zuweisung der Fachbereiche Me-
dizin (JLU) und Gesundheit (THM) für die am Zentrum beteiligten Professuren, sowie durch die Einwerbung von 
Dritmiteln. Über die jeweilige Höhe der Zuwendungen entscheiden die beteiligten Hochschulen im Einverneh-
men. 

§ 11 Evaluierung des Zentrums, befristeter Fortbestand, Beendigung 

(1) Das Zentrum informiert regelmäßig über seine Ak�vitäten in Form eines Berichts an die Präsidien der Justus-
Liebig-Universität und der Technischen Hochschule Mitelhessen und führt, in Absprache mit diesen, regelmäßige 
Evalua�onen durch.  

(2) Die erste Evalua�on findet nach fünf Jahren stat. Darau�in entscheiden die Präsidien einvernehmlich über 
die gegebenenfalls befristete For�ührung oder Auflösung des Zentrums.  

§ 12 Übergangsbestimmungen, Inkrafttreten 

(1) Der Vereinbarung nach § 53 HessHG haben die Senate der Technischen Hochschule Mitelhessen am 17. April 
2024 und der Justus-Liebig-Universität Gießen am 20. März 2024 sowie die Präsidien der Technischen Hochschule 
Mitelhessen am 30. April 2024 und der Justus-Liebig-Universität Gießen am 26. März 2024 zuges�mmt.  

(2) Mit Beschluss vom oben genannten Datum haben die Senate der Technischen Hochschule Mitelhessen und 
der Justus-Liebig-Universität Gießen beschlossen, für den Fall des Abschlusses der Vereinbarung deren Regelun-
gen als „Satzung des Zentrums für Gesundheits-, Heil- und Pflegeberufe der Justus-Liebig-Universität Gießen und 
der Technischen Hochschule Mitelhessen“ in ihren jeweiligen Miteilungsblätern zu veröffentlichen, nachdem 
die jeweiligen Präsidien diese genehmigt haben.  

(3) Das Zentrum nimmt seine reguläre Tä�gkeit zum 01. Juni 2024 auf. 

(4) Nach Veröffentlichung der Satzung bestellen die beiden Präsidien gemäß § 4 Absatz 2 die Mitglieder des Di-
rektoriums. 
 
Gießen, den 11. Juni 2024 
Prof. Dr. Katharina Lorenz 
Präsiden�n der JLU 
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